
 
 

Was tun bei sexualisierter Diskriminierung und Gewalt? 
 
Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt (kurz SDG) stellt in allen gesellschaftlichen Bereichen ein überwiegend 
tabuisiertes und oftmals unterschätztes Problem dar. Wie eine internationale Umfrage mit mehr als 40.000 
Befragten belegt (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, 2022), haben fast zwei Drittel aller 
Universitätsangehörigen, v.a. Frauen, bei der Arbeit oder im Studium SDG erlebt. Viele Betroffene sind unsicher 
was sie dagegen unternehmen können.  
 
  Was ist SGD? 
 
 Bemerkungen sexuellen Inhalts 

wie obszöne Witze oder 
zweideutige Anspielungen 
 

 unerwünschtes Zeigen und 
Anbringen von pornografischen 
Darstellungen/Nacktfotos auf 
dem Schreibtisch, per E-Mail oder 
über einen Messenger-Dienst 
 

 unerwünschte Handlungen, wie 
bedrängende körperliche Nähe 
und vermeintlich zufällige 
Berührungen 
 

 jede Form der Diskriminierung auf 
Grund des Geschlechts, wie auch 
Herabwürdigung der Arbeit o.ä. 

Was sagen die Richtlinien der 
Universität Münster? 
 
Die Vereinbarung zu partner-
schaftlichem Verhalten der Universität 
verbietet jede Form von SDG 
ausdrücklich.  

 
 
Grundsätzlich gilt: Es gibt keinerlei 
Rechtfertigung für SDG. Die Universität 
hat sich dazu verpflichtet, Sie vor 
solchem Verhalten zu schützen und 
angemessene Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen. 
 
Zu den Schutzmaßnahmen gehören 
unter anderem, Hilfe und Betreuung für 
Betroffene sicherzustellen und sie bzgl. 
weiterer möglicher Maßnahmen zu 
unterstützen. Die Entscheidung über 
weitere Schritte liegt dabei immer bei 
den Betroffenen selbst.   
 
 

 
 

Was können Sie tun? 
 
Wenn Ihre persönliche Grenze 
überschritten wurde und Sie sich sexuell 
diskriminiert fühlen, haben Sie das Recht, 
sich zu wehren: 
 
 Suchen Sie die Schuld niemals bei sich. 

 
 Sagen Sie der Person, dass Sie sich 

durch ihr Verhalten belästigt bzw. 
diskriminiert fühlen. 
 

 Informieren Sie eine vertraute Person. 
Das kann ein*e Freund*in, Kolleg*in 
oder Kommiliton*in sein.  
 

 Sie haben das Recht, sich zu beschweren 
– auch wenn Sie sich unsicher sind, ob es 
sich um eine Diskriminierung handelt. 
Dazu stehen die Ansprechpersonen des 
Fachbereichs 12 (s. u.), die zentralen 
sowie die dezentralen Gleichstellungs-
beauftragten zur Verfügung. 
 

 Die Gespräche unterliegen grundsätzlich 
der Vertraulichkeit und nur Sie als 
betroffene Person entscheiden über das 
weitere Vorgehen. 
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Hier erhalten Sie Hilfe: 
 
Vertrauenspersonen des  
Fachbereichs Chemie und Pharmazie:  
 Dr. Agnes Wrobel 

Tel.: 0251-83-33021 
a.wrobel@uni-muenster.de 

 Beate Tollkühn 
Tel.: 0251-83-33328 
tollkue@uni-muenster.de 

 
Weitere Anlaufstellen an der 
Universität/im Fachbereich: 
 Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
 Gleichstellungsbeauftragten des 

FB12 
 AStA 
 Fachschaft Chemie 
 
Ausführliche Informationen:  
https://bukof.de/ueber-die-
bukof/materialien/ 

 

https://www.wiwi.uni-muenster.de/fakultaet/de/die-fakultaet/dekanat/gleichstellung/vereinbarung-partnerschaftliches-verhalten
https://www.wiwi.uni-muenster.de/fakultaet/de/die-fakultaet/dekanat/gleichstellung/vereinbarung-partnerschaftliches-verhalten
https://bukof.de/ueber-die-bukof/materialien/
https://bukof.de/ueber-die-bukof/materialien/

